
Beschluss: 
 
Der Rat stimmt der folgenden Änderung der Dienstanweisung für die Ortsvorsteher und 
Ortsvorsteherinnen zu: 
 
Bei 2.2 werden die Ziffern 2.2.2, 2.2.3, 2.2.7 und 2.2.8 ersatzlos gestrichen. 
Dadurch erhalten die bisherigen Ziffern 2.2.4 bis 2.2.6 die neuen 2.2.2 bis 2.2.4. 
 
Die Änderung der Dienstanweisung tritt am 07.12.2012 in Kraft 
 


